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Die nachfolgenden textlichen Festsetzungen sind hinsichtlich ihres räumlichen Geltungsberei-
ches deckungsgleich mit dem zeichnerisch festgesetzten Geltungsbereich der 2. Änderung des 
Bebauungsplanes FÜ60 „An der Ellenbacher Straße“ in der Kerngemeinde Fürth. Die zeichneri-
schen und sonstigen Festsetzungen des Planteiles werden durch die textlichen Festsetzungen 
ergänzt. 

Mit der vorliegenden 2. Änderung des Bebauungsplanes FÜ60 „An der Ellenbacher Straße“ wird 
die 1. Änderung des Bebauungsplanes FÜ60 „An der Ellenbacher Straße“ (in Kraft getreten am 
23.10.2010) in den entsprechenden Teilbereichen überplant und ersetzt. 

A. Planungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 Baugesetzbuch 
(BauGB) in Verbindung mit (i.V.m.) der Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) 

A.1. Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 und 4 BauNVO) 

Die innerhalb des Geltungsbereiches entsprechend zeichnerisch bestimmten Flächen werden als 
„Allgemeines Wohngebiet“ (WA) gemäß § 4 BauNVO festgesetzt. Die gemäß § 4 Abs. 3 Nrn. 4 
und 5 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (Gartenbaubetriebe und Tankstellen) wer-
den gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes und sind somit 
unzulässig. 

Innerhalb des zeichnerisch festgesetzten „Sondergebietes mit der Zweckbestimmung Betreutes 
Wohnen“ (SO) gemäß § 11 BauNVO sind folgende Nutzungen zulässig: barrierefreie Wohnun-
gen, Betreuungseinrichtungen (z.B. Sozialstation), der Versorgung des Gebietes dienende Läden 
und Dienstleistungsbetriebe, Wohnungen für Pflegepersonal und andere betriebszugeordnete 
Wohnungen. 

A.2. Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 bis 20 BauNVO) 

Gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO wird für das „Allgemeine Wohngebiet“ (WA) festgesetzt, dass die 
zulässige GRZ durch die Flächen von Terrassen, Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, 
Zuwegen, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie bauliche Anlagen unterhalb der Ge-
ländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, um 50% überschritten 
werden darf. 

Gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO wird für das „Sondergebiet - Betreutes Wohnen“ (SO) festgesetzt, 
dass die Flächen von Terrassen, Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Zuwegen, Ne-
benanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberflä-
che, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, nicht auf die zulässige GRZ anzurech-
nen sind. 

Die Höhe der baulichen Anlagen wird durch die Angaben der maximal zulässigen First- und Trauf-
wandhöhe (FH, TWH) bzw. maximal zulässigen Höhe baulicher Anlagen bestimmt. Die Ober-
grenzen werden durch die in der Planzeichnung und der Nutzungsschablone bezifferten Werte 
festgesetzt. 

A.3. Bauweise, Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 22 und 23 BauNVO) 

Im zeichnerisch festgesetzten „Allgemeinen Wohngebiet“ sind nur Einzel- und Doppelhäuser zu-
lässig. Die maximale Baukörperlänge ist auf 35 m begrenzt. Je Doppelhaushälfte ist eine Bau-
körperlänge von maximal 12 m zulässig. 
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Im zeichnerisch festgesetzten „Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Betreutes Wohnen“ ist 
die maximale Baukörperlänge auf 35 m begrenzt.  

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind gemäß § 23 Abs. 1 und 3 BauNVO durch Baugren-
zen festgesetzt. 

Im Sinne des § 23 Abs. 3 Satz 3 i.V.m. § 23 Abs. 2 Satz 3 BauNVO können geringfügige Über-
schreitungen der Baugrenzen durch Gebäudeteile (wie z.B. Erker, Balkone und Wintergärten) als 
Ausnahme zugelassen werden, wenn diese im Einzelnen nicht breiter als 5,00 m sind, sie in der 
Summe maximal die Hälfte der Gebäudelänge betragen und die Baugrenze um maximal 1,50 m 
Tiefe überschritten wird. 

Folgende bauliche Anlagen sind auch außerhalb der durch Planeintrag festgesetzten überbau-
baren Flächen zulässig, sofern die erforderlichen Grenzabstände nach Hessischer Bauordnung 
(HBO) eingehalten werden: Wärmepumpen/Klimageräte; Freitreppen und Podeste einschließlich 
der erforderlichen Stützmauern, jedoch nur bis zur Höhe des Erdgeschossfußbodens; Terrassen 
und Balkone; Oberflächenbefestigungen. 

Bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich un-
terbaut wird, sind auch außerhalb der überbaubaren Flächen zulässig. 

A.4. Flächen für Nebenanlagen sowie für Stellplätze und Garagen mit ihren Ein-
fahrten (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. §§ 12 und 14 BauNVO) 

Garagen, überdachte Stellplätze (Carports) und Stellplätze sowie deren Zuwegungen sind au-
ßerhalb der überbaubaren Flächen zulässig. Ausgenommen hiervon sind die Flächen für Maß-
nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sowie 
festgesetzte Pflanzflächen (Hecken, Bäume). Geschlossene Garagen sind jeweils nur mit einem 
Mindestabstand von 5,0 m zu den angrenzenden straßenseitigen Grundstücksgrenzen zulässig. 

Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO sind sowohl innerhalb als auch außerhalb der überbaubaren 
Flächen zulässig. 

A.5. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

In den Teilgebieten mit den Kennziffern WA 1 und WA 3 sind je Wohngebäude maximal zwei 
Wohnungen zulässig. 

A.6. Private Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 

Innerhalb der privaten Grünflächen mit der Zweckbestimmung „privater Hausgarten“ ist keine Be-
bauung zulässig. Ausgenommen hiervon sind bauliche Anlagen und Errichtungen, wie z.B. Gar-
tenhäuser, Lauben, Geräteschuppen oder andere Gebäude, die der Pflanzenzucht, der Lagerung 
von Gartengeräten und -erzeugnissen oder dem Wetterschutz dienen, bis zu einer maximalen 
Grundfläche von 30 m² je Grundstück einschließlich überdachter Freisitze. Darüber hinaus sind 
Schwimmbecken oder Schwimmteiche mit einer Grundfläche von maximal 50 m² zulässig. 

A.7. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

A.7.1. Kompensationsmaßnahmen 

Maßnahme 1 

Auf einer Teilfläche des Grundstückes Schleenacker, Gemarkung Fürth, Flur 1, Flurstück Nr.  793 
(teilweise), ist in einer Größe von mindestens 20 m² ein Stillgewässer anzulegen. 
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Maßnahme 2 

Auf der Maßnahmenfläche „A“ (Gemarkung Fürth, Flur 1, Flurstücke Nr. 723/1 und Nr. 793 (je-
weils Teilfläche), ist eine magere, vom Standortpotential als thermisch begünstigt einzustufende 
Extensivwiese zu entwickeln. 

Es ist eine Extensivierung der derzeitigen Nutzung mit einer „mindestens 1-schürigen Mahd“ 
durchzuführen; höchstens zweischürige Mahd mit Mähguträumung; eine Beweidung und eine 
Nachbeweidung ist nicht zulässig; 1. Mahdtermin nicht vor dem 15. Juni, 2. Mahdtermin nicht vor 
dem 15. September; genereller Verzicht auf Düngung und den Einsatz von Pestiziden. 

Maßnahme 3 

Auf dem Grundstück Hirtenwiese, Gemarkung Fürth, Flur 4, Flurstück Nr. 21, sind Habitat-Struk-
turen für den Neuntöter (Lanius collurio) zu schaffen und zu entwickeln. Die Artenhilfsmaßnahme 
hat aus den nachfolgenden Einzelmaßnahmen zu bestehen: 

 Das Flurstück ist aus der aktuellen Mähwiesenbewirtschaftung zu nehmen und somit eine Ent-
wicklung zur Wiesenbrache zu initiieren. 

 Zur Habitatstrukturierung und zur mittel- bis langfristigen Schaffung von Ansitzwarten und Nist-
standorten sind kleinere Strauchgehölzgruppen zu pflanzen; hierbei sind Niederheckenarten 
wie Hundsrose (Rosa canina), Ackerrose (Rosa arvensis) zu bevorzugen; die Heckengruppen 
sind locker über das Areal zu verstreuen; insgesamt ist die Pflanzung von 50 m² Nieder-
strauchhecken in sechs Gruppen vorzusehen; die Pflanzdichte ist mit einem Exemplar/m² vor-
zusehen. 

 Der Gehölzflächenanteil auf der Kompensationsfläche soll insgesamt einen Wert von 10% 
(etwa 350 m² - 294 m² Bestand, 50 m² Neupflanzung) nicht oder nur unwesentlich übersteigen; 
daher ist die Entwicklungsfläche abschnittsweise (2 Abschnitte) im mehrjährigen Wechsel zu 
mähen (Balkenmäher, Motorsense). 

Die Maßnahmenumsetzung erfolgt in Abstimmung mit der Ökologischen Baubegleitung, die zu-
dem die fachgerechte Umsetzung gegenüber der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Berg-
straße und der Gemeinde Fürth dokumentiert. 

A.7.2. Umgang mit Niederschlagswasser 

Anfallendes nicht schädlich verunreinigtes Niederschlagswasser ist in Zisternen zu sammeln und 
für die Brauchwassernutzung und/oder die Grünflächenbewässerung zu nutzen. 

Pkw-Stellplätze und private Wege sind mit wasserdurchlässiger Oberfläche (z.B. Haufwerkspori-
ges Pflaster, Splittfugenpflaster, Rasengittersteine, Rasenfugenpflaster, Schotterrasen oder an-
dere versickerungsaktive Materialien) herzustellen. Bituminöse Decken oder Betonbeläge sind 
unzulässig. Für den Ausbau barrierefreier Stellplätze können als Ausnahme wasserundurchläs-
sige Beläge verwendet werden, sofern das auf ihnen anfallende Niederschlagswasser seitlich in 
Grünflächen abgeleitet und dort versickert wird. 

A.7.3. Natur- und Artenschutzfachliche und -rechtliche Maßnahmen 

(Hinweis: Alle nachfolgenden Typbezeichnungen für Fledermaus- und Nistkästen sind beispiel-
haft der Produktpalette der Firma Schwegler Vogel- und Naturschutzprodukte GmbH in Schorn-
dorf entlehnt. Qualitativ und funktional gleichwertige Produkte anderer Hersteller wie z.B. Hassel-
feldt, Vitara u.a. sind selbstverständlich ebenso einsetzbar.) 

Folgende natur- und artenschutzfachlich und -rechtlich relevanten Maßnahmen sind zu beachten 
bzw. umzusetzen: 

1. Habitatschutz (Vermeidungsmaßnahme V 01) 

An Baufelder angrenzende Gehölz- und Biotopflächen sind bauzeitlich durch geeignete Maß-
nahmen gemäß DIN 18920 gegen Beschädigung und Inanspruchnahme (Lagerung, Befah-
ren u.ä.) zu schützen. Die Maßnahmenumsetzung sowie die fachgerechte Ausführung erfolgt 



Gemeinde Fürth Ordnungsschlüssel: 006-31-07-2990-004-FUE60-02 
2. Änd. B-Plan „An der Ellenbacher Straße“ Textliche Festsetzungen 

 

 
SCHWEIGER + SCHOLZ Ingenieurpartnerschaft mbB Seite 5 

in Abstimmung mit der ökologischen Baubegleitung und ist durch diese zu überprüfen und 
gegenüber der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Bergstraße in einem Ergebnisbe-
richt zu dokumentieren. 

2. Fledermausschonende Gebäudearbeiten (Vermeidungsmaßnahme V 02) 

Vor dem Beginn von Gebäudearbeiten sind vorhandene Gebäudeöffnungen auf das Vorhan-
densein von Fledermäusen zu überprüfen (Endoskop-Kamera, Ausflugkontrolle, Schwärm-
kontrolle o.ä.). Sollten hierbei Fledermäuse angetroffen werden, ist die jeweilige Öffnung mit-
tels eines Ventilationsverschlusses zu verschließen. Diese Verschlusstechnik darf allerdings 
nicht während der Wochenstubenphase, also nicht zwischen 1. Mai und 31. August ange-
wandt werden. Alle Arbeiten dürfen nur unter Anleitung einer Ökologischen Baubegleitung 
durchgeführt werden. Die Ergebnisse sind von der Ökologischen Baubegleitung zu dokumen-
tieren und gegenüber der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Bergstraße in Berichts-
form nachzuweisen. 

Als Ausnahme kann das Verschließen der Quartierpotenziale vor Beginn der Wochenstuben-
phase zugelassen werden, wenn eine vorlaufende Besatzkontrolle durchgeführt wird. Die 
Verschlusstechnik hat sich in diesem Fall nach der angetroffenen Situation zu richten (vgl. 
Vorgehen beim Vorhandensein von Fledermäusen im vorherigen Absatz). Das Verschließen 
der Quartierpotenziale darf nur unter Anleitung einer Ökologischen Baubegleitung durchge-
führt werden. Der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Bergstraße ist bei Inanspruch-
nahme der Ausnahmeregelung in jedem Fall, d.h. sowohl bei positivem als auch bei negati-
vem Nachweis von Fledermäusen ein Ergebnisbericht durch die Ökologische Baubegleitung 
vorzulegen. 

Über eine aufgrund der Gebäudearbeiten ggf. erforderliche Strukturkompensation ist im Ein-
zelfall durch die Ökologische Baubegleitung zu entscheiden. (siehe auch Maßnahme A.7.3 
Nr. 9) 

3. Minderung des Vogelschlags an spiegelnden und transparenten Fronten (Vermeidungsmaß-
nahme V 03) 

Bei Scheiben mit freier Durchsicht an transparenten Gebäudeteilen (z.B. Übergänge, Winter-
gärten, Eckverglasungen u.ä.) sowie bei Glasfassaden mit einem Glasanteil > 75% ist auf 
spiegelndes, klares Glas zu verzichten (siehe auch Festsetzung B.1) und stattdessen be-
schichtetes Glas (z.B. Vogelschutzglas „Ornilux“ der Firma Glaswerke Arnold GmbH & Co. 
KG, Remshalden) zu verwenden oder auf die nachfolgenden Maßnahmen zurückzugreifen, 
um die Scheiben für Vögel sichtbar zu machen: Glasbausteine, transluzente, mattierte, ein-
gefärbte, bombierte oder strukturierte Glasflächen, Sandstrahlungen, Siebdrucke, farbige Fo-
lien oder fest vorgelagerte Konstruktionen (z.B. Rankengitterbegrünungen). Vorgaben zu Ab-
ständen, Deckungsgrad, Kontrast und Reflektanz sind der derzeit als Stand der Technik gel-
tenden Broschüre „Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht“ zu entnehmen. 

4. Weitestgehender Gehölzerhalt (Vermeidungsmaßnahme V 04) 

Im Bebauungsplan zeichnerisch zum Erhalt festgesetzten Gehölze sind zu erhalten und wäh-
rend der Durchführung von Baumaßnahmen fachgerecht zu schützen (siehe auch Maß-
nahme A.7.3 Nr. 1). 

5. Beschränkung der Rodungszeit (Vermeidungsmaßnahme V 05) 

Ein Rückschnitt oder eine Rodung von Gehölzen muss außerhalb der Brutzeit - also zwischen 
1. Oktober und 28./29. Februar - erfolgen. Dies gilt auch für Ziergehölze und kleinräumig 
ausgebildete Gehölzbestände. 

6. Regelungen zur Baufeldfreimachung (Vermeidungsmaßnahme V 06) 

Das Abschieben der Vegetationsdecke und die Baustellenvorbereitungen müssen außerhalb 
der Brutzeit, d.h. zwischen 1. Oktober und 28./29. Februar erfolgen. Gleiches gilt für ggf. 
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durchzuführende Tätigkeiten des Kampfmittelräumdienstes, der maschinell gestützten Bo-
denerkundung sowie bei der Erkundung archäologischer Bodendenkmäler. 

Das Abschieben der Vegetationsdecke und die Baustellenvorbereitungen können als Aus-
nahme auch in der Zeit vom 1. März bis 30. September zugelassen werden, wenn die ent-
sprechend beanspruchten Flächen unmittelbar vor Beginn der Erdarbeiten bzw. Einrichtung 
der Baustelle sorgfältig durch die Ökologische Baubegleitung auf vorhandene Bodennester 
abgesucht werden (Baufeldkontrolle). Sofern ein Brutgeschäft bereits begonnen wurde (was 
auch den beginnenden Nestbau mit einschließt), müssen die Brut und das Ausfliegen der 
Jungvögel abgewartet und der Baubeginn bis nach dem Ausfliegen der Jungen verschoben 
werden. Der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Bergstraße ist bei Inanspruchnahme 
der Ausnahmeregelung in jedem Fall, d.h. sowohl bei positivem als auch bei negativem Nach-
weis von Bodennestern ein Ergebnisbericht durch die Ökologische Baubegleitung vorzule-
gen. 

7. Regelungen für Gebäudearbeiten (Vermeidungsmaßnahme V 07) 

Gebäudearbeiten an Fassade oder Dachstuhl sind außerhalb der Brutzeit, d.h. zwischen 1. 
Oktober und 28./29. Februar durchzuführen. 

Als Ausnahme können diese Gebäudearbeiten auch in der Zeit vom 1. März bis 30. Septem-
ber zugelassen werden, wenn die potenziellen Bruthabitate unmittelbar vor dem Beginn der 
Arbeiten durch die Ökologische Baubegleitung auf das Vorhandensein von Nestern überprüft 
werden. Bei nachgewiesenen Nestern mit Gelegen, brütenden Vögeln oder noch nicht flüg-
gen Jungvögeln muss deren Ausfliegen abgewartet werden, um danach unmittelbar die ge-
planten Gebäudearbeiten durchzuführen. Der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises 
Bergstraße ist bei Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung in jedem Fall, d.h. sowohl bei 
positivem als auch bei negativem Nachweis von Nestern ein Ergebnisbericht durch die Öko-
logische Baubegleitung vorzulegen. 

Über eine aufgrund der Gebäudearbeiten ggf. erforderliche, bauzeitliche Strukturkompensa-
tion ist im Einzelfall durch die Ökologische Baubegleitung zu entscheiden. 

8. Erhalt des Stillgewässers (Vermeidungsmaßnahme V 08) 

Das sich im Nordwesten des Teilgeltungsbereichs 1 befindliche Stillgewässer ist in seiner 
gegenwärtigen Form, Größe und struktureller Ausbildung zur Förderung der lokalen Amphi-
bien- und Wasserinsektenfauna zu erhalten. 

9. Einbau von Quartiersteinen (Kompensationsmaßnahme K 01) 

Als Ersatz für den Verlust potenzieller Quartierstrukturen durch Abrissarbeiten sind für sy-
nanthrop adaptierte Fledermausarten Ersatzquartiere in den oberen Wandbereichen von 
Neubauten einzubauen. Deren notwendige Zahl wird durch die Ökologische Baubegleitung 
aufgrund der betroffenen Zahl von Quartierpotenzialen ermittelt. Zu verwenden sind die Ty-
pen Winterquartier 1 WI / 2 WI, Fassadenröhre 1 FR / 2 FR sowie Wandsystem 3 FE oder 
funktional vergleichbare Typen. Eine Mischung der genannten Typen wird ebenso empfoh-
len, wie ein kolonieartiger Einbau. Ein Einbau in Garagenwände ist nur möglich, wenn die 
hierfür vorgesehenen Fassaden eine Mindesthöhe von 3,5 m aufweisen. Die Umsetzung der 
Maßnahme hat zeitgleich im Rahmen der Baumaßnahme zu erfolgen. Der Unteren Natur-
schutzbehörde des Kreises Bergstraße ist von der Ökologischen Baubegleitung eine Voll-
zugsdokumentation vorzulegen, in der auch die Standorte der Hilfsgeräte und die Quantifi-
zierung nachzuweisen sind. 

10. Einbau von Niststeinen (Kompensationsmaßnahme K 02) 

Als Strukturersatz für den Bruthabitatverlust von Gebäudebrütern durch Abrissarbeiten sind 
geeignete Hilfsgeräte in die oberen Wandbereiche von Neubauten einzubauen. Deren not-
wendige Zahl und Standorte sind durch die Ökologische Baubegleitung aufgrund der betroffe-
nen Zahl von Strukturpotenzialen zu ermitteln. Die Hilfsgeräte sind aus der Typenpalette 24 
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(Höhlenbrüter), 26 (Nischenbrüter), 1 HE (Nischenbrüter) und 1 SP (Höhlenbrüter) oder funk-
tional vergleichbare Typen gemischt auszuwählen und zu verwenden, wobei ein paarweiser 
oder sogar kolonieartiger Einbau der genannten Typen empfohlen wird. Die Umsetzung der 
Maßnahme muss zeitgleich im Rahmen der Baumaßnahme erfolgen. Der Unteren Natur-
schutzbehörde des Kreises Bergstraße ist von der Ökologischen Baubegleitung eine Voll-
zugsdokumentation vorzulegen, in der auch die Standorte der Hilfsgeräte und die Quantifi-
zierung nachzuweisen sind. 

11. Ökologischen Baubegleitung (Maßnahme S 01) 

Zur Wahrung der artenschutzrechtlichen Belange sowie zur fachlichen Beratung und Unter-
stützung bei der Umsetzung und Dokumentation der artenschutzrechtlich festgesetzten Maß-
nahmen ist eine fachlich qualifizierte Person als Ökologische Baubegleitung einzusetzen. Die 
Ökologische Baubegleitung ist zu diesem Zweck frühzeitig über alle Maßnahmen in Kenntnis 
zu setzen. Die wesentlichen Aufgaben der Ökologischen Baubegleitung sind die Einweisung 
der Bauausführenden vor Ort bezüglich potenzieller artenschutzrechtlicher Konflikte sowie 
die fachgerechte Umsetzung bzw. die Kontrolle der fachgerechten Umsetzung und Funktio-
nalität der Maßnahmen. 

12. Verschluss von Bohrlöchern (Maßnahme S 02) 

Alle Löcher, die bei (Probe-)Bohrungen im Plangebiet entstehen, sind unverzüglich durch 
geeignete Substrate zu verschließen. 

13. Gewährleistung der Regionalität von Pflanz- und Saatgut (Maßnahme S 03) 

Das für Anpflanzungsmaßnahmen vorgesehene Pflanzgut (Sträucher und Bäume) sowie das 
einzusetzende Saatgut müssen aus regionaler Herkunft stammen. Bei allen Baumgehölz-
pflanzungen sind unbehandelte Pflanzpfähle zu verwenden. 

14. Minimierung von Lockeffekten für Insekten (Maßnahme S 04) 

Für die Außenbeleuchtung sowie für beleuchtete und selbstleuchtende Werbeanlagen sind 
ausschließlich Lampen mit warmweißen LEDs bis maximal 3.000 Kelvin Farbtemperatur oder 
vergleichbare Technologien mit verminderten Lockeffekten für Insekten zulässig. Die Lampen 
sind staubdicht und nach unten abstrahlend anzuordnen und seitlich abzuschirmen, so dass 
sie ausschließlich die zu beleuchtenden Flächen anstrahlen. (siehe auch Punkt B.1) 

15. Sicherung von Austauschfunktionen für Kleinsäuger (Maßnahme S 05) 

Bei Zäunen ist zwischen Zaununterkante und Boden ein Abstand von mindestens 15 cm ein-
zuhalten. Bei eingegrabenen Zäunen (Schutz gegen Wildschweine) muss eine bodennahe 
Maschenweite von mindestens 15 cm vorgesehen werden. Die Errichtung von Mauersockeln 
ist unzulässig. 

A.7.4. Unterhaltung und Pflege von Gehölzen 

Alle Pflanzungen sind extensiv zu unterhalten und zu pflegen (keine Düngung, keine Pflanzen-
schutzmittel). Abgestorbene Gehölze und abgängige Gehölze sind nachzupflanzen. 

A.7.5. Maßnahmen zur ökologischen Aufwertung 

Dachbegrünung: 

Flachdächer und flach geneigte Dächer von Gebäuden, Garagen und Carports bis zu einer Dach-
neigung von 15° sind zu einem Anteil von mindestens 75% in extensiver Form mit einer Sedum-
Kraut-Begrünung zu versehen. Die Stärke der Vegetationsschicht muss hierbei mindestens 8 cm, 
die Gesamtstärke des Begrünungsaufbaus bei Verwendung einer Dränmatte mindestens 10 cm, 
bei Verwendung eines Schüttstoffgemisches mindestens 12 cm betragen. 
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A.8. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie 
Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB) 

Je angefangene 200 m² Grundstücksfläche ist mindestens ein Laubbaum-Hochstamm anzupflan-
zen, dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. Bestandsbäume und zeichnerisch dargestellte Baum-
neupflanzungen sind hierauf anzurechnen. 

Bei allen Anpflanzungen bzw. bei der Nachpflanzung abgestorbener oder abgängiger Gehölze 
sind ausschließlich standortgerechte und heimische Gehölze (vgl. Liste standortgerechter und 
heimischer Gehölzarten unter Punkt C.7) mit folgenden Mindestpflanzqualitäten zu verwenden: 

 Hochstämme, 3 x verpflanzt, mit Ballen, 16-18 cm Stammumfang 
 Heister, 2 x verpflanzt, mit Ballen, 150-175 cm 
 Sträucher, 2 x verpflanzt, 4 Triebe, 60-100 cm 

Das Anpflanzen von Thuja- oder Chamaecyparis-Hecken sowie Hybridpappeln und Nadelbäu-
men ist nicht zulässig. 

B. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (örtliche Bauvorschrif-
ten) nach § 91 Hessischer Bauordnung (HBO) in Verbindung mit 
§ 9 Abs. 4 BauGB 

B.1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 91 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 HBO) 

Die zulässigen Dachformen und -neigungen werden entsprechend Eintrag in den tabellarischen 
Festsetzungen (Nutzungsschablone) festgesetzt. 

Die Dacheindeckung baulicher Anlagen ist ausschließlich in gedeckten Farbtönen (rote bis rot-
braune Farbtöne) zulässig. Eine glasierte Oberfläche der Dacheindeckung ist unzulässig. Für 
geneigte Dachflächen sind ausnahmslos kleinformatige, nicht spiegelnde Werkstoffe als kerami-
scher Ziegel- (Ton) oder Betondachstein zulässig. Andere Materialien können ausnahmsweise 
zugelassen werden, sofern diese keine spiegelnde Wirkung haben. Außer den genannten Dach-
materialien und -farben sind auch begrünte Dächer zulässig (siehe auch Punkt A.7.5). Dachauf-
bauten, auch Solar- und Photovoltaikanlagen, sind zulässig. 

Dachgauben sind zulässig. Sie dürfen einzeln nicht breiter als 3,00 m und in mehrfacher Anord-
nung in der Summe ihrer Breiten nicht mehr als das 0,6-fache der jeweiligen Traufwandlänge 
betragen. Je Gebäude ist nur ein einheitlicher Gaubentyp (z.B. Sattel-, Schlepp-, Spitzgauben) 
zulässig. Der Anschluss der Gauben an die Hauptdachfläche muss mindestens 0,50 m unter der 
Firsthöhe liegen und mindestens 1,00 m Abstand zum Ortgang sowie 0,50 m zur Gebäudeau-
ßenwand aufweisen. 

Fassaden sind mit nicht-spiegelnden Werkstoffen herzustellen oder zu verkleiden. Glasfassaden 
sind zulässig, sofern kein verspiegeltes Glas verwendet wird. (siehe auch Punkt A.7.3). 

Werbeanlagen sind nur unterhalb der tatsächlich baulich realisierten Firsthöhe (maximale Gebäu-
dehöhe ohne technische Aufbauten) zulässig. Von Werbeanlagen darf keine Blendwirkung aus-
gehen. Beleuchtete und selbstleuchtende Werbeanlagen sind nur zwischen Gebäude und an-
baufähiger Verkehrsfläche zulässig. (siehe auch Punkt A.7.3) 

B.2. Gestaltung der Standflächen für Abfallbehältnisse sowie Art, Gestaltung 
und Höhe von Einfriedungen (§ 91 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 HBO) 

Die Standflächen für Abfallbehältnisse sind einzuhausen, zu umpflanzen oder mit einem sonsti-
gen geeigneten Sichtschutz (z.B. Steinstehlen, Rankgitter etc.) zu umgeben und dauerhaft in-
stand zu halten. 
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Als Einfriedungen sind Hecken und breitmaschige Zäune zulässig. Hecken sind durch eine aus-
gewogene Mischung standortgerechter Gehölzarten der Liste unter Punkt C.7 herzustellen. 

Zu öffentlichen Flächen sind Zäune aus Holz oder Metall (Stabgitter- oder Maschendrahtzäune) 
und nur bis zu einer Höhe von 2,00 m über der Oberkante der anbaufähigen Verkehrsfläche zu-
lässig. An die Zäune sind mindestens einseitig, mit Ausnahme der Tor und Türöffnungen, Hecken 
aus standortgerechten Gehölzarten der Liste unter Punkt C.7 anzupflanzen. Die Verwendung von 
Kunststoffpaneelen (einschließlich einem in andere Zaunkonstruktionen eingewebten oder vor-
gehängten Sichtschutz aus Kunststoff) ist nicht zulässig. 

Die Errichtung von Mauersockeln unter Zäunen sowie von Mauern als Einfriedungen ist nicht 
zulässig. Als Ausnahme zulässig sind erforderliche Stützmauern zur Herstellung von Gelände-
sprüngen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Bestimmungen der HBO in Bezug auf die Zuläs-
sigkeit von Stützmauern und Aufschüttungen unverändert gelten. 

Auch zugelassen sind Naturstein-Trockenmauern und Gabionen mit einer maximalen Höhe von 
0,80 m. Es wird darauf hingewiesen, dass Bruchsteinmauern mit Mörtelverbund nicht als Tro-
ckenmauern gelten und somit unzulässig sind. 

B.3. Parkplatzgestaltung (§ 91 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 HBO) 

Die „Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung; hier: private Parkplatzfläche“ ist als Schot-
terrasenfläche für die regelmäßige Pkw-Benutzung auszubauen. 

B.4. Nutzung, Gestaltung und Bepflanzung der Grundstücksfreiflächen 
(§ 91 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 HBO) 

Die nicht überbauten Flächen der bebauten Grundstücke sind dauerhaft als ökologisch wirksame 
begrünte Flächen herzustellen, soweit sie nicht für eine andere zulässige Verwendung (z.B. Ge-
bäude, Terrassen, Stellplätze, Garagen, Zufahrten, Zuwegungen etc.) benötigt werden. 

Die Herstellung von Kies- und Schotterflächen (mit und ohne punktuelle Begrünung) ist aus-
schließlich für Wege, Stellplätze und Terrassen zulässig. Die Anlage von Kies- und Schotterflä-
chen zur Gartengestaltung ist im Übrigen nicht zulässig. 

C. Hinweise und Empfehlungen 

C.1. Denkmalschutz 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind nach Kenntnisstand der Gemeinde Fürth keine 
Kulturdenkmäler nach § 2 Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG) bekannt. 

Es wird dennoch darauf hingewiesen, dass bei Erdarbeiten jederzeit Bodendenkmäler, wie Mau-
ern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und Fundgegenstände (z.B. Scherben, Steingeräte, 
Skelettreste), entdeckt werden können. Diese sind nach § 21 HDSchG unverzüglich der hessen-
ARCHÄOLOGIE (Archäologische Abteilung des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen) oder 
der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Bergstraße anzuzeigen. Der Fund und die 
Fundstelle sind bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige im unveränderten Zustand zu 
erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen (§ 21 
Abs. 3 Satz 1 HDSchG). 

C.2. Pflanzabstände zu Ver- und Entsorgungsleitungen 

Bei Bepflanzungsmaßnahmen im Bereich von Ver- und Entsorgungsleitungen sind ausreichende 
Pflanzabstände einzuhalten, damit Auswechslungen oder Reparaturen dieser Anlagen vorge-
nommen werden können. 
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Darüber hinaus ist bei Anpflanzungsmaßnahmen im Bereich von Leitungstrassen zu beachten, 
dass tiefwurzelnde Bäume gemäß DIN 18920 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz 
von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ und Merkblatt 
DWA-M 162 „Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle“ einen Mindestabstand zu den Ver- 
und Entsorgungsleitungen aufweisen müssen. Wird dieser Abstand unterschritten, so sind die 
Leitungen gegen Wurzeleinwirkungen zu sichern oder die Standorte der Bäume dementspre-
chend zu verschieben. Pflanzmaßnahmen im Nahbereich von Betriebsmitteln sind deshalb vorher 
mit den entsprechenden Ver- und Entsorgungsunternehmen abzustimmen. 

C.3. Löschwasserversorgung und Rettungswege 

Die Forderungen zum Löschwasserbedarf ergeben sich aus § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Hessischen 
Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), aus 
§ 14 der Hessischen Bauordnung (HBO) und den technischen Regeln nach dem DVGW-Arbeits-
blatt W 405 „Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung“. Die 
Differenzierung nach der baulichen Nutzung erfolgt entsprechend § 17 der Baunutzungsverord-
nung (BauNVO). 

Es wird darauf hingewiesen, dass Zu- oder Durchfahrten für die Feuerwehr, Aufstellflächen und 
Bewegungsflächen gemäß Anhang  HE 1 (Muster-Richtlinien über Flächen für die Feuerwehr) 
der Hessischen Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (H-VV TB) so zu befesti-
gen sind, dass sie von Feuerwehrfahrzeugen mit einer Achslast bis zu 10 t und einem zulässigen 
Gesamtgewicht bis zu 16 t befahren werden können. Diese Werte entsprechen den Vorgaben 
der DIN 14090 (Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken), die im Rahmen der Objektplanung 
ebenfalls zu beachten ist. 

Zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und zur schnellen Erreichbarkeit für Feu-
erwehr und Rettungsdienst sind straßenseitig Hausnummern gut sichtbar und dauerhaft anzu-
bringen. 

C.4. Baugrund, Altlasten, Grundwasser- und Bodenschutz 

Die Teilgeltungsbereiche 1 und 2 befinden sich in der Zone III des Wasserschutzgebietes für die 
Wassergewinnungsanlagen „Brunnen Im Ellenbacher Tal“ der Gemeinde Fürth (Brunnen 7, Ver-
ordnung vom 30.03.1988, StAnz. 17/88 S. 922). Die Schutzgebietsverordnung ist zu beachten 
und die entsprechend geltenden Verbote sind einzuhalten. Weiter befindet sich das Plangebiet in 
der geplanten Zone III des sich im Festsetzungsverfahren befindlichen Wasserschutzgebiets für 
die Gewinnungsanlage Brunnen 8 der Gemeinde Fürth. Die Ver- und Gebote sind in Anlehnung 
an die Muster-Wasserschutzgebietsverordnung (StAnz. 13/1996 S.991 ff.) zu beachten. 

Es wird darauf hingewiesen, dass von der Gemeinde Fürth keine flächendeckende Baugrunder-
kundung der Baugrundstücke durchgeführt wurde. Je nach Erfordernis durch die bauliche Anlage 
wird daher empfohlen, vor Planungs- bzw. Baubeginn objektbezogene Baugrunduntersuchungen 
gemäß DIN 4020 (Geotechnische Untersuchungen für bautechnische Zwecke - Ergänzende Re-
gelungen zu DIN EN 1997-2) bzw. DIN EN 1997 (Entwurf, Berechnung und Bemessung in der 
Geotechnik) im Hinblick auf die Gründungssituation und die Grundwasserstände durch ein Inge-
nieurbüro durchführen zu lassen. 

Grundwasserhaltungsmaßnahmen (z.B. im Zusammenhang mit Baumaßnahmen) sind bei der 
zuständigen Unteren Wasserbehörde des Kreises Bergstraße vorab zu beantragen. Zuvor ist zu 
klären, wohin das abgepumpte Wasser geleitet werden kann und es ist die Erlaubnis des Gewäs-
sereigentümers bzw. des Kanalbetreibers einzuholen. Das Regierungspräsidium Darmstadt, Ab-
teilung Arbeitsschutz und Umwelt Darmstadt, Dezernat IV/Da 41.5, Bodenschutz, ist als Obere 
Bodenschutzbehörde ebenfalls zu beteiligen. Dies gilt auch für alle sonstigen Grundwasserent-
nahmen. 
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Die Einrichtung eines Gartenbrunnens ist bei der Unteren Wasserbehörde des Kreises Berg-
straße anzuzeigen. Das Anzeigeformular ist auf der Homepage des Landkreises abrufbar. Es 
wird darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um Wasser handelt, das in der Regel keine Trink-
wasserqualität hat. 

Sollte im Plangebiet mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen werden (z.B. Heizöllagerung), 
so sind die Maßgaben der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stof-
fen (AwSV) zu beachten. Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen unterliegen ei-
ner Anzeige- und Prüfpflicht. Zuständig hierfür ist die Untere Wasserbehörde des Landkreises 
Bergstraße. 

Aus der Altflächendatei ALTIS des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie ergeben 
sich für den Plangeltungsbereich keine Hinweise auf das Vorhandensein von Altflächen (Altstand-
orte, Altablagerungen), schädliche Bodenveränderungen und / oder Grundwasserschäden. Bei 
allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist dennoch auf organoleptische 
Auffälligkeiten (z.B. ungewöhnliche Farbe, Geruch etc.) zu achten. Ergeben sich bei den Erdar-
beiten Kenntnisse, die den Verdacht einer schädlichen Bodenveränderung begründen, sind diese 
umgehend der zuständigen Behörde, dem Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Arbeits-
schutz und Umwelt Darmstadt, Dezernat IV/Da 41.5, Bodenschutz, mitzuteilen. Darüber hinaus 
ist ein Fachgutachter in Altlastenfragen hinzuzuziehen. Schädliche Bodenveränderungen im 
Sinne des § 2 Abs. 3 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) sind Beeinträchtigungen der Bo-
denfunktionen, die geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen 
für den einzelnen oder die Allgemeinheit herbeizuführen. 

Zur Gewährleistung des Bodenschutzes (§ 202 BauGB) sind Maßnahmen zur Erhaltung und zum 
Schutz des Bodens - insbesondere des Oberbodens - vor Vernichtung oder Vergeudung vorzu-
sehen. Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bodenschutzes wird hingewiesen. 
Die einschlägigen Richtlinien, Verordnungen und Regelwerke sind zu beachten. 

Bei eventuell erforderlichen Geländeaufschüttungen innerhalb des Plangebietes darf der Oberbo-
den des ursprünglichen Geländes nicht überschüttet werden, sondern er ist zuvor abzuschieben. 

Bei einem notwendigen Bodenaustausch oder Auffüllungen sind die Regelungen der Mantelver-
ordnung (Verordnung zur Einführung einer Ersatzbaustoffverordnung, zur Neufassung der Bun-
des-Bodenschutz- und Altlastenverordnung und zur Änderung der Deponieverordnung und der 
Gewerbeabfallverordnung) einzuhalten. Eine wasserrechtliche oder bodenschutzrechtliche Er-
laubnis zum Auf- oder Einbringen von Materialien auf oder in den Boden erfolgt nicht. Es liegt in 
der Verantwortung der Bauherrschaft bzw. der durch sie beauftragten Sachverständigen, die gel-
tenden Gesetze, Verordnungen, Regelwerke und Richtlinien einzuhalten. 

Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger Trennung von Ober- und Un-
terboden durchzuführen. 

Es wird empfohlen, den anfallenden Erdaushub möglichst weitgehend auf den Baugrundstücken 
wieder zu verwenden. Im Sinne einer behutsamen Umweltvorsorge ist die Vermeidung bzw. Ver-
wertung von Erdaushub auf den Baugrundstücken einer Deponierung vorzuziehen. 

Zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen in das Schutzgut Boden sollte auch eine Minimie-
rung der Baustellenfläche angestrebt werden. 

Auf die DIN 19639 „Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben“ wird hinge-
wiesen. 

C.5. Sammeln, Verwenden und Versickern von Niederschlagswasser 

Nicht schädlich verunreinigtes Niederschlagswasser ist nach Möglichkeit und geeigneten Unter-
grundverhältnissen nach Hessischem Wassergesetz innerhalb der Grundstücke zu versickern. 
Die Einleitung von überschüssigem Niederschlagswasser in die öffentliche Kanalisation kann nur 



Gemeinde Fürth Ordnungsschlüssel: 006-31-07-2990-004-FUE60-02 
2. Änd. B-Plan „An der Ellenbacher Straße“ Textliche Festsetzungen 

 

 
SCHWEIGER + SCHOLZ Ingenieurpartnerschaft mbB Seite 12 

erfolgen, wenn mit dem Bauantrag nachgewiesen ist, dass die Versickerung oder sonstige Ver-
wendung nicht möglich ist. 

Niederschlagswasser, das die Anforderungen aus wasserrechtlicher Sicht für die festgesetzten 
Maßnahmen nicht erfüllt, ist in die Kanalisation einzuleiten oder einer Vorbehandlung zuzuführen. 

Im Zusammenhang mit der Verwendung von Niederschlagswasser als Brauchwasser wird emp-
fohlen, in den Gebäuden getrennte Trink- und Brauchwassersysteme einzurichten. 

Bei einer Versickerung von Niederschlagswasser sind Anlagen zur dezentralen Versickerung von 
nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser gemäß den gültigen DWA-Regelwerken im 
Zusammenhang mit der Planung sowie dem Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von 
Niederschlagswasser anzulegen. Auf die gültigen DWA-Regelwerke im Hinblick auf die Hand-
lungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser wird hingewiesen. Die Sohlen von Versicke-
rungsanlagen müssen einen Grundwasserabstand von mindestens 1 m aufweisen. Auf das Er-
fordernis einer wasserrechtlichen Erlaubnis der Unteren Wasserbehörde des Kreises Bergstraße 
für die Versickerung von Niederschlagswasser wird hingewiesen. 

C.6. Empfehlung für die Errichtung von Passivhäusern bzw. die Verwendung 
bestimmter Brennstoffe als Heizenergieträger und die Solarenergienutzung 

Auf die Bestimmungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) wird verwiesen. Zur Minimierung 
schädlicher Umweltbelastungen (Reduzierung klimarelevanter Emissionen) sowie zur rationellen 
Verwendung von Energie wird empfohlen, Wohngebäude als sogenannte Passivhäuser zu er-
richten. Soweit diese Bauweise nicht gewählt werden sollte, wird der Einsatz regenerativer Ener-
gieformen (z.B. Solaranlagen etc.), auch über das gesetzlich geforderte Mindestmaß bzw. die 
Festsetzungen des Bebauungsplanes hinaus, empfohlen. 

Die Optimierung der Dachausrichtung zur Nutzung solarer Energie wird empfohlen. 

C.7. Liste standortgerechter und heimischer Gehölzarten 

Für die Anpflanzung von standortgerechten und heimischen Gehölzen (vgl. Festsetzung unter 
Punkt A.8 und Empfehlung unter Punkt C.8) werden insbesondere nachfolgend aufgelistete Arten 
empfohlen. Gehölze zur besonderen Unterstützung der Hummel-, Bienen- und Insektenweide 
(sehr gutes Nektar- und/oder Pollenangebot) sind hierbei mit * gekennzeichnet. 

C.7.1. Bäume (großkronige Arten) 

Acer platanoides* (Spitzahorn), Acer pseudoplatanus* (Bergahorn), Aesculus hippocastanum 
(Rosskastanie), Alnus glutinosa (Schwarzerle), Betula pendula (Weiß-/Sandbirke), Betula pube-
scens (Moorbirke), Carpinus betulus (Hainbuche), Castanea sativa* (Edel-/Esskastanie), Fagus 
sylvatica (Rotbuche), Juglans regia (Walnuss), Prunus avium* (Vogelkirsche), Pyrus communis* 
(Birne), Quercus petraea (Traubeneiche), Quercus robur (Stieleiche), Salix* spp. (Weiden), Tilia* 
spp. (Linden), Ulmus spp. (Ulmen), Hochstämmige Obstbäume* (Regionalsorten) 

C.7.2. Bäume (kleinkronige Arten) 

Acer campestre* (Feldahorn), Amelanchier arborea* (Baum-Felsenbirne), Prunus padus* (Trau-
benkirsche), Sorbus aria* (Mehlbeere), Sorbus aucuparia* (Eberesche/Vogelbeere), Sorbus do-
mestica* (Speierling) 

C.7.3. Sträucher/Hecken 

Acer campestre* (Feldahorn), Amelanchier ovalis* (Felsenbirne), Buxus sempervirens* (Buchs-
baum), Carpinus betulus (Hainbuche), Cornus mas* (Kornelkirsche), Cornus sanguinea* (Roter 
Hartriegel), Corylus avellana (Haselnuss), Crataegus* spp. (Weißdorn-Arten), Euonymus euro-
paeus* (Pfaffenhütchen), Ligustrum vulgare* (Liguster), Lonicera xylosteum* (Heckenkirsche), 
Prunus spinosa* (Schlehe), Rhamnus cathartica* (Kreuzdorn), Rosa arvensis* (Feldrose), Rosa 
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canina* (Hundsrose), Rosa rubiginosa* (Weinrose), Salix caprea* (Salweide), Salix cinerea* 
(Grauweide), Salix purpurea* (Purpurweide), Sambucus nigra* (Schwarzer Holunder), Sarotham-
nus scoparius* (Besenginster), Sorbus* spp. (Mehlbeeren), Taxus baccata (Eibe), Viburnum lan-
tana* (Wolliger Schneeball), Viburnum opulus* (Schneeball) 

C.7.4. Rank- bzw. Kletterpflanzen 

Clematis vitalba* (Waldrebe), Hedera helix* (Efeu), Lonicera caprifolium* (Geißblatt/Jelängerje-
lieber), Lonicera periclymenum* (Waldgeißblatt), Parthenocissus tricuspidata ‘Veitchii‘* (Jung-
fernrebe/Wilder Wein), Polygonum aubertii* (Schlingknöterich), Rosa* spp. (Kletterrosen) 

C.8. Artenschutz und ökologische Aufwertung des Plangebietes 

C.8.1. Allgemeine Hinweise und Empfehlungen zum Artenschutz 

Es obliegt der Bauherrschaft bzw. den Grundstücksnutzern, für die Vermeidung artenschutzrecht-
licher Verbotstatbestände Sorge zu tragen (auch im Hinblick auf die zukünftige Ansiedlung von 
Arten). Es ist vor Durchführung von Baumaßnahmen eine fachlich qualifizierte Person hinzuzu-
ziehen. In diesem Zusammenhang wird die Einsetzung einer ökologischen Baubegleitung schon 
während der Bauplanungsphase bis zur Beendigung der Baumaßnahmen empfohlen. 

Bei der Umsetzung des Bebauungsplanes oder auch bei späteren Abriss-, Umbau- oder Sanie-
rungsarbeiten darf nicht gegen die im Bundesnaturschutzgesetz (z.Zt. § 44 BNatSchG) geregel-
ten Verbote zum Artenschutz verstoßen werden, die unter anderem für alle europäisch geschütz-
ten Arten gelten (z.B. für alle einheimischen Vogelarten, alle Fledermausarten und die Zau-
neidechse). Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es unter anderem verboten, Tiere dieser Arten zu 
verletzen oder zu töten, sie erheblich zu stören oder ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu 
beschädigen oder zu zerstören. Bei Zuwiderhandlungen drohen die Bußgeld- und Strafvorschrif-
ten der §§ 69, 71 und 71a BNatSchG. Die artenschutzrechtlichen Verbote gelten unabhängig 
davon, ob die bauliche Maßnahme baugenehmigungspflichtig ist oder nicht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass artenschutzfachliche bzw. -rechtliche Maßnahmen auch im 
Rahmen bauaufsichtlicher Verfahren verbindlich festgesetzt werden können. 

Die Bauherrschaft ist verpflichtet, zu überprüfen, ob artenschutzrechtliche Belange durch ihr Bau-
vorhaben beeinträchtigt werden können. Wird z.B. ein Bauantrag im Herbst oder Winter gestellt 
oder es finden sich zu dieser Zeit keine Spuren von geschützten Arten, entbindet dies die Bau-
herrschaft nicht von der Pflicht, bei einem Baubeginn im Frühjahr oder Sommer erneut zu über-
prüfen, ob geschützte Arten von dem Bauvorhaben betroffen sein könnten. 

Nach bisherigem Kenntnisstand wird bei der Umsetzung des Bebauungsplanes voraussichtlich 
keine Ausnahmegenehmigung von den Verboten des § 44 BNatSchG erforderlich. Sofern dies 
aufgrund aktueller Beobachtungen doch der Fall sein sollte, wäre eine entsprechende Genehmi-
gung bei der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Bergstraße zu beantragen. 

Auf die Beachtung der DIN 18920 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Bäumen, 
Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ wird hingewiesen. 

C.8.2. Vorgaben für eine „bienenfreundliche Gemeinde“ 

Bei Pflanz- und Begrünungsmaßnahmen sollten zur Verbesserung der Lebensgrundlagen von 
Bienen, Hummeln und anderen Insekten möglichst Pflanzen und Saatgut verwendet werden, wel-
che die Tracht der Bienen besonders unterstützen und/oder sich auf andere Weise für Nutzinsek-
ten besonders eignen. 

Entsprechend gekennzeichnet sind die bevorzugt zu verwendenden Gehölzarten (siehe Pflanz-
listen unter Punkt C.7). 
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Bei der Grünlandansaat sollten bevorzugt arten- und blütenreiche Saatgutmischungen verwendet 
werden, welche für die Bienenweide günstig sind und möglichst weitgehend aus regionaler Her-
kunft stammen. Dies ist bei Anbietern bzw. Saatmischungen der Fall, die durch Organisationen 
wie „VWW-Regiosaaten“ oder „Regiozert“ zertifiziert sind. 

Dem Ziel einer guten Bienenweide besonders zuträglich sind naturgemäß Mischungen für Blüh-
flächen/Blühstreifen, die eigens zur Förderung von Nutzinsekten, Bienen und Schmetterlingen 
angeboten und angelegt werden. 

Die mit diesen Mischungen eingesäten Blühflächen haben eine Standzeit von bis zu fünf Jahren. 
In dieser Zeit ist mit längeren Blütenaspekten während der Vegetationszeit zu rechnen; danach 
ist die Fläche ggf. umzubrechen und neu einzusäen. Eine Mahd ist in der Regel im Herbst mög-
lich, aber nicht unbedingt erforderlich. 

Auch Fassadenbegrünungen sowie eine extensive Begrünung von Flachdächern und schwach-
geneigten Dächern bieten Insekten attraktive Nahrungsquellen und bilden somit einen wichtigen 
Pfeiler der bienenfreundlichen Maßnahmen. 

C.8.3. Ökologische Aufwertung des Plangebietes 

Zur ökologischen Aufwertung des Plangebietes wird empfohlen: 

 die nächtliche Beleuchtung auf das zeitlich und räumlich unbedingt notwendige Maß zu be-
schränken, 

 Dachflächen, auch über das gesetzlich geforderte Mindestmaß bzw. die Festsetzungen des 
Bebauungsplanes hinaus, extensiv zu begrünen und größere Fassaden mit geeigneten Klet-
ter- oder Rankpflanzen (vgl. Liste standortgerechter und heimischer Gehölzarten unter 
Punkt C.7) zu bepflanzen, 

 naturraumtypische Baumaterialien zu verwenden und auf tropische Hölzer an Fenstern und 
Türen zu verzichten, 

 bei geeigneter Bauweise Einfluglöcher für Fledermäuse in Dachstühlen (spezielle Dachziegel), 
Giebelspitzen und Mauerverkleidungen vorzusehen, 

 bei Dachstühlen/Holzverschalungen Material zu verwenden, das mit natürlichen Holzschutz-
mitteln behandelt wurde (Empfindlichkeit von Fledermäusen), 

 bei Holzverschalung/Verbretterung von Fassadenteilen sollte insbesondere im Bereich der 
Giebelspitzen die Ausführung „fledermausgerecht“ erfolgen (unbehandeltes Material, Gewähr-
leistung der Unterfliegbarkeit, verstärkter Kammerungseffekt der Unterlattungs-Zwischen-
räume, sägeraue Unterverschalung), 

 Niststeine für Höhlen- und Halbhöhlenbrüter einzubauen, 

 bei Gehölzpflanzungen unbehandelte Pflanzpfähle (wichtige Nistsubstratquelle für diverse 
Hautflüglerarten) zu verwenden. 

C.9. Kampfmittelräumdienst 

Es besteht kein begründeter Verdacht, dass mit dem Auffinden von Bombenblindgängern zu 
rechnen ist. Soweit entgegen den bislang vorliegenden Erkenntnissen im Zuge der Bauarbeiten 
doch ein kampfmittelverdächtiger Gegenstand gefunden werden sollte, ist der Kampfmittelräum-
dienst des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt unverzüglich zu verständigen. 

C.10. Freiflächenplan 

Im Rahmen bauaufsichtlicher Verfahren ist den Bauvorlagen ein Freiflächenplan beizufügen 
(siehe auch Bauvorlagenerlass). Dieser hat die geplante Nutzung der Freiflächen nach Art, Lage 
und Größe mit allen gemäß Bebauungsplan vorgesehen Bepflanzungen, den versiegelten, be-
festigten und begrünten Flächen, den artenschutzrechtlich erforderlichen Maßnahmen, den 
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Verkehrsflächen etc. darzustellen und die Einhaltung des höchstens zulässigen Versiegelungs-
grades nachzuweisen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dies auch für Verfahren 
mit Genehmigungsfreistellung gemäß § 64 HBO gilt. Bei Nichtvorlage der erforderlichen Nach-
weise gemäß § 64 Abs. 3 Nr. 1 HBO kann die Gemeinde die Durchführung eines Baugenehmi-
gungsverfahrens fordern. 

C.11. Stellplatzsatzung 

Die erforderliche Anzahl an Stellplätzen ist gemäß der zum Zeitpunkt der Bauantragsstellung 
gültigen Fassung der Stellplatzsatzung der Gemeinde Fürth zu ermitteln und in den Bauvorlagen 
nachzuweisen. Die Stellplätze sind auf dem jeweiligen Baugrundstück herzustellen und dauerhaft 
zu unterhalten. Bei Grenzgaragen sind die jeweils gültigen Vorschriften der HBO zu beachten. 

C.12. Immissionsschutz 

Forderungen gegen die Straßen- und Verkehrsverwaltung sowie die Gemeinde auf aktive Lärm-
schutzmaßnahmen (z.B. Lärmschutzwände) oder Erstattung von passiven Lärmschutzanlagen 
(z.B. Einbau von Lärmschutzfenstern) sind ausgeschlossen. 

C.13. Führung von Versorgungsanlagen und -leitungen 

Es wird darauf hingewiesen, dass sich südlich des Plangebietes zur 2. Änderung des Bebau-
ungsplanes eine Gasleitung befindet. Im Bereich dieser vorhandenen Gasleitung (einschließlich 
des zugehörigen Schutzstreifens) sind jegliche Einwirkungen, die den Bestand oder Betrieb der 
Anlage beeinträchtigen oder gefährden können, unzulässig. 


